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DÜSSELDORF. Bisher war die Ehe
glücklich gewesen. Dass sich Hubert
und Gerti Müller (Namen geändert)
kurz vor ihrem 38. Hochzeitstag den-
noch zum Notar aufmachten, um ei-
nenEhevertrag zu schließen, hatte ei-
nen anderen Grund. Als persönlich
haftender Gesellschafter eines Bank-
hauses hatte Hubert solide Erspar-
nisse angelegt und wollte nun Gerti
eineMillion Euro davon geben.Nicht
aus reiner Liebe zur Gattin, sondern
um Erbschaftsteuern zu sparen. In-
halt des Vertrags: „Wir beenden
heute den Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft, setzen die Ausgleichs-
forderung der Ehefrau auf eine Mil-
lion Euro fest und begründenmit Be-
ginn des morgigen Tages erneut für
dieZukunft denGüterstandderZuge-
winngemeinschaft.“
Der Clou der Transaktion: Das

Ausgleichen von Zugewinnansprü-
chen ist gemäß§ 5Absatz 2Erbschaft-
steuergesetz steuerfrei. EhegatteHu-
bert hatte einen effektiven Weg ge-
wählt, die Hälfte seines Vermögens
aus der Schusslinie der drohenden
Besteuerung zu bringen. Ein Weg,
der sich gerade für vermögendere
Eheleute lohnt, bei denen im Erbfall
eine hohe Erbschaftsteuer anfällt,
weil das Vermögen zum einen den
persönlichen Freibetrag von 307 000
Euro übersteigt und zum anderen ein
hoher Erbschaftsteuersatz von bis zu
30 % zur Anwendung kommt. „Vie-
len ist gar nicht klar, wie viel Geld
man mit der Zugewinngemeinschaft
sparen kann, wenn ein Ehegatte wäh-
rend der Ehe viel und der andere we-
nig Vermögen erwirtschaftet hat“,
sagt Steuerberater Andreas Söffing
vonSJBerwinLLP, Spezialist für steu-
erliche Vermögensberatung. Prüfen
sollte man jedoch immer den Einzel-
fall.
Den Zugewinn ermittelt man, in-

dem man vergleicht, was die Ehe-
leute zu Beginn der Ehe an Vermö-
genhabenundwas amEndederZuge-
winngemeinschaft. Derjenige, der
von beiden mehr erwirtschaftet hat,
muss die Hälfte von diesem Mehr
dem anderen Ehegatten als Zuge-
winn abgeben. „Steuerfrei, denn der

Ausgleichsanspruch wird nicht wie
eine Schenkung besteuert, sondern
ist als Anspruch eigener Art steuer-
lich privilegiert“, erläutert Richard
Schmidt, Steueranwalt bei McDer-
mott Will & Emery. Völlig steuerfrei
ist allerdings nur die Übertragung
von Geldvermögen. Die Übertra-
gung eines wertgleichen Gesell-
schaftsanteils gilt alsUnternehmens-
verkauf, bei dem stille Reserven auf-
gedeckt und als Ertrag versteuert
werdenmüssen.

Notwendig für dieGüterstandsän-
derung ist ein notarieller Ehevertrag.
Erwarten die Partner, dass einer von
ihnen in den nächsten Jahren weite-
res Vermögen ansammelt, das er ir-
gendwann dem anderen steuerfrei
übertragen will, sollten sie schnell

wieder die Zugewinngemeinschaft
herstellen.
Die krasseste Form des Hin- und

Herwechselns zwischen den Güter-
ständen wählte das Ehepaar Müller,
indem es innerhalb eines Vertrags
von der Zugewinngemeinschaft zur
Gütertrennung und zurück wech-
selte. Für ihr Finanzamt zu heftig.
„Missbräuchliche Gestaltung von
Steuergesetzen“, so die Beamten.
Der Güterstand sei nur beendet wor-
den, um Schenkungsteuer zu sparen.
Dem widersprach das Finanzge-

richt Köln. Die Vertragsfreiheit er-
laube es, notfalls stündlich denGüter-
stand zu wechseln. Zudem habe der
Wechsel außersteuerlichewirtschaft-
licheGründe gehabt, da eineHaftung
des Ehemannes für Gesellschaftsver-
bindlichkeiten drohte.
Ob diese „Güterstandschaukel“

auch vor dem Bundesfinanzhof Be-
stand hat, ist allerdings bis zur Ent-

scheidung über die Revision offen.
Wermit demWechsel vonGüterstän-
den auf Nummer sicher gehen will,
sollte wirtschaftlich untermauern,
warum er die Zugewinngemein-
schaftwieder begründet und eine an-
gemessene Zeit bis dahin verstrei-
chen lassen, rät Anwalt Schmidt.
Ein weiterer Vorzug der Zuge-

winngemeinschaft besteht darin,
dass eine entstandene Schenkung-
steuer nachträglich wieder rückgän-
gig gemacht werden kann. Hat etwa
ein Ehegatte auf ein Depot Geld ein-
gezahlt, das auf beider Namen läuft,
muss er dieHälfte der Summe alsGe-
schenk an seine Frau versteuern.
Wenn er eine Immobilie kauft und
sie aus Haftungsgründen ganz oder
zur Hälfte unter dem Namen der
Frau ins Grundbuch eintragen lässt,
liegt ebenfalls eine steuerpflichtige
Schenkungvor – die oft erst dann auf-
fällt, wenn Post vom Finanzamt ins

Haus flattert. Leben die Eheleute im
Güterstand der Zugewinngemein-
schaft, lassen sich solch bösen Über-
raschungen noch nachträglich besei-
tigen. Mit der vertraglichen Aufhe-
bung der Zugewinngemeinschaft er-
hält die Ehefrau einen Ausgleichsan-
spruch. Auf diesen muss sie sich laut
BGB alle Geschenke anrechnen las-
sen, die über Gelegenheitspräsente
hinaus gingen. „In dieser Höhe er-
lischt die Schenkungsteuer mit Wir-
kung für die Vergangenheit“, erläu-
tert Söffing. Die Freibeträge für steu-
erfreie Schenkungen in der Ehe von
307 000 Euro können sich die Part-
ner für anderes aufheben.

Wer dagegen bei der Eheschlie-
ßung vertraglich auf Gütertrennung
bestandenhat,weil es imScheidungs-
fall günstiger ist, aber nach einigen
Jahren glücklicher Ehe doch Vermö-
gen steuerfrei übertragen will, hat
schlechte Karten. Rückwirkend lässt
sich eine Zugewinngemeinschaft mit
steuerlicher Wirkung nicht begrün-
den. Das Scheidungsrisiko, dass man
bei einerTrennungdie Firmaverkau-
fenmuss, umdenExpartner auszube-
zahlen, lässt sich aber auch in der Zu-
gewinngemeinschaft beseitigen.
„Man kann im Scheidungsfall bei der
ErmittlungdesZugewinns dasUnter-
nehmen ausklammern“, sagt Katrin
Thoma, Anwältin bei SJBerwin. Ge-
sellschafterwerden daher oft perGe-
sellschaftsvertrag verpflichtet, im
Güterstand der modifizierten Zuge-
winngemeinschaft zu leben.
Die Steuervorteile der Zugewinn-

gemeinschaft können übrigens auch
Ehepartner mit einem nicht deut-
schen Partner genießen oder wenn
die Ehe im Ausland geschlossen
wurde, sagt Thoma. Entscheidend
sei es in diesemFall, unabhängig vom
einschlägigen Familienrecht vertrag-
lich deutsches Güterrecht zu verein-
baren. Vorausgesetzt, dies ist im kon-
kreten Fall günstiger.
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crz GARMISCH. Wirbt eine private
Fachhochschule mit ihrem Leis-
tungsangebot, sollte sie auf der Hut
sein. Erweist sichnämlich ein angeb-
lich staatlich anerkannter Ab-
schluss imNachhinein als Falschan-
gabe, können die betroffenen Stu-
denten nicht nur die Studiengebüh-
ren zurück verlangen. Sie haben au-
ßerdem auch noch Anspruch auf
Schadensersatz wegen des Ausfalls
von Verdienstmöglichkeiten. Dies
hat das Oberlandesgericht (OLG)
Frankfurt am Main in einem kürz-
lich veröffentlichten Urteil klar ge-
stellt. Es gab damit der Klage eines
in die Irre geführten Studenten
statt.
Die beklagte Privatschule hatte

in einemProspekt einen „Doppelab-
schluss in drei Jahren zum Interna-
tionalen Betriebswirt (IBS) und Ba-
chelor of Arts (BA)“ beworben, wo-
mit seitens der Studenten „ein natio-
nal wie international bekannter Ab-
schluss“ erreicht und „die idealen
Voraussetzungen für eine nationale
und internationale Berufstätigkeit“
erlangt werden sollten. Tatsächlich
war der Titel aber nicht staatlich
anerkannt. Ein Student hatte des-
halb den Ausbildungsvertrag wegen
arglistiger Täuschung angefochten
undRückzahlung der gezahlten Stu-
diengebühren sowie Schadenser-
satz wegen Verdienstausfalls ver-
langt.
Zu Recht, stellten die Frankfurter

Richter nun fest. Die Werbeaussage

lasse sich nur so deuten, dass der be-
worbene Studienabschluss mit ei-
nem anerkannten akademischen
Grad hätte enden sollen. Ansonsten
wäre die Teilnahme für die Studen-
ten sinnlos gewesen. Konsequent
verdonnerte das Gericht die Fach-
hochschule zurRückzahlung der ge-
leisteten Studiengebühren.
Mehr noch:Die Frankfurter Rich-

ter stellten darüber hinaus fest, dass
der Student auch den Schaden, der
ihm infolge eines durch das nutz-
lose Studium verzögerten Eintritts
in das Berufsleben entsteht, von der
beklagten Privatschule ersetzt ver-
langen kann.

Eine Hollywoodschaukel fürs Vermögen
Wie sich mit der Zugewinngemeinschaft Erbschaftsteuern sparen lassen – auch bei internationalen Ehen
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alb BERLIN. Deutsche Verbraucher
laufen Gefahr, einen erneuten Pyrr-
hussieg im Kampf gegen kreditfinan-
zierte Schrottimmobilien zu erleiden.
Der Generalanwalt am Europäischen
Gerichtshof (EuGH), Philippe Léger,
will zwar die Rückzahlverpflichtung
aus widerrufenen Realkreditverträ-
gen erleichtern, aber nicht an der so-
fortigen Rückzahlungspflicht rütteln.
Das geht aus seinen Schlussanträgen
zu einem Verfahren vor dem EuGH
hervor.
In Deutschland haben vor allem in

den 90er-Jahren Zehntausende Ver-
braucher solche kreditfinanzierten
Immobilienverträge geschlossen, bei
denen eine Bank sowohl den Kredit
als auch das Anlageobjekt aus einer
Hand lieferte. Durch den Wertverfall
vieler Spekulationsobjekte sind seit-
her Ausfälle in Milliardenhöhe ent-

standen. Verschuldet hatte sich auch
ein Ehepaar, das sich von einem Ver-
treterHals überKopf für ein später ge-
flopptes Bauprojekt begeistern ließ.
Über ein Widerrufsrecht des teuren
Kreditvertrages waren sie von der
Bank aber nie aufgeklärt worden.
Dass andere Betroffene dann spä-

ter in Luxemburg amSitz desGerichts
denWiderruf dieser nachteiligenVer-
träge durchsetzen konnten, half dem
Ehepaar nicht. Es kam damit zwar wie
diemeistenGeschädigten vomKredit-
vertrag, nicht aber von der Immobilie
los. Denn das EU-Recht gewährt ih-
nen zwar einWiderrufsrecht für über-
raschend an der Haustür geschlos-
seneVerträge und selbst fürKreditver-
träge. Gerade für den Immobilienkauf
sieht die Richtlinie aber eine Aus-
nahmevor, dahier durchdenNotar ge-
nug aufgeklärt werde und Zeit zum
Nachdenken über die möglichen Fol-

gen eines solchen Geschäfts bleibe.
Auch der Bundesgerichtshof lässt den
Widerruf regelmäßignicht auf den Im-
mobilienvertrag durchschlagen.
Die letzte Entscheidung des EuGH

über den Widerruf von kreditfinan-
zierten Immobilienverträgen steht
zwar noch aus. Schon jetzt sollen Eu-
ropas oberste Richter aber klären,
wie die Rückzahlung der widerrufe-
nenDarlehen in derPraxis funktionie-
ren soll. Von Generalanwalt Léger
darf sich das Ehepaar dabei nichts er-
hoffen. Er hatte wegen des klaren
Wortlauts der Richtlinie bereits ge-
gen eine Ausdehnung der Verbrau-
cherrechte bei Immobilienverträgen
plädiert. In den meisten Fällen
schließt sich der EuGH solchen
Schlussanträgen an. Was die Rechts-
folge des unstreitigmöglichenWider-
rufs desKreditvertrages betrifft, sieht
derGeneralanwalt keinenGrund, wa-

rum die Bank dann die Rückzahlung
der Tilgung nicht sofort verlangen
könne, wenn nach deutschem Recht
der Betrag auch sofort fällig sei.
Die Gefahr, dass der Verbraucher

damit vom Regen in die Traufe, also
von der Kreditrückzahlung in die Til-
gungszurückzahlung kommt, sieht er
nicht. Zumindest eine Erleichterung
hält er aber noch für das überrum-
pelte Ehepaar bereit. Die Bank dürfe
sichdieRückzahlungnichtmitmarkt-
üblichen Zinsen vergolden lassen.
Dass die Bank während der Zeit der
Darlehensgewährung mit dem Kapi-
tal Zinserträge hätte erwirtschaften
können, sei unstreitig. Dieses Recht
habe sie aber durch die fehlende Be-
lehrung über dasWiderrufsrecht ver-
wirkt.

Schrottimmobilien-Käufer sollen zahlen
Generalanwalt am EuGH: Sofortige Rückzahlungspflicht, wenn Darlehensvertrag widerrufen wurde

Privatuni muss für nicht anerkannten
Abschluss Schadensersatz zahlen
Werbung mit falschem Diplom – Student bekommt auch Studiengebühren zurück
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Nähere Informationen zur Anzeigenschaltung:
Susanne Böttcher, Tel.: 02 11/8 87-13 12, E-Mail: s.boettcher@vhb.de

Deutsch-polnische
Kooperation

Steuerberatung

Wuppertal, Essen, Riesa

RINKE TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wall 39, 42103 Wuppertal
Tel. 02 02/24 96-0, Fax 02 02/24 96-1 19
buero@rinke-gruppe.de, www.rinke-gruppe.de

Mitglied von
MOORE STEPHENS International Limited –
eine weltweite Vereinigung unabhängiger
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Dr. Mueller & Partner
Treuhand und Consulting AG

Ihre Steuer- und Wirtschaftsberater in der
Schweiz

Wirtschaftsberatung, Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung für natürliche und juristische
Personen (DBA D-CH), Erbschaftsfälle
(Erb. DBA D-CH), Bilaterale Verträge
(Personenfreizügigkeit u. w.)

Sentier des Vignes 9, CH-3960 Sierre
Tel. 0041/27/451 22 70, Fax 451 22 71
info@dr-mueller-partner.ch
www.dr-mueller-partner.ch

Erbrecht und
Unternehmensnachfolge

WirtschaftsrechtArbeitsrecht
DR. SCHULTE & PARTNER

Fachanwälte für Arbeitsrecht

– Wir vertreten Sie bundesweit –
Von-Stauffenberg-Str. 16 · 48151 Münster
Tel.: 0251/97219-0 Fax: 0251/97219-99

Dr.Schulte-Partner@muenster.de
www.drschulteundpartner.de

erscheint am 29. 06. 2005

Rechtsanwälte Martens und Fischer

Deutsch-polnische Kooperation:
Rechtliche Unterstützung bei der Gründung
von Unternehmen in Polen durch deutsch-
polnische Rechtsanwaltskanzlei.

Herminenstraße 32, 31675 Bückeburg
Tel. 0 57 22/40 75, Fax 0 57 22/66 67
anwalt@martens-fischer.de

Baker & McKenzie
berät BenQ bei Kauf
von Handysparte
Baker & McKenzie hat die BenQ
Corporation beim Erwerb der
Siemens-Handysparte beraten.
Der taiwanesische Telefonher-
steller übernimmt das gesamte
Mobilfunk-Geschäft mit Aus-
nahme der Produktion schnurlo-
ser Telefone. Der Start der
neuen Partnerschaft beginnt
am 1. Oktober 2005. Die Sie-
mens AG wurde von Clifford
Chance vertreten.

Pinne bleibt Präsident des
Steuerberaterverbandes
Jürgen Pinne ist als Präsident
des Deutschen Steuerberater-
verbandes (DStV) wiederge-
wählt worden. In seiner neuen
Amtsperiode will Pinne sich ins-
besondere für die Fortentwick-
lung des Berufsstands im euro-
päischen Kontext einsetzen so-
wie für eine vereinfachtes und
planbares Steuerrecht. Pinne
ist seit 1990 Präsident des
DStV.

Linklaters fädelt Kredit für
Degussa AG ein
Die Degussa AG hat mit einer in-
ternationalen Bankengruppe
die Refinanzierung ihrer Kreditli-
nie über 2 Mrd. Euro vereinbart.
Ein Team von Linklaters Oppen-
hoff & Rädler beriet dabei die
Dresdner Kleinwort Wasser-
stein und die Dresdner Bank Lu-
xembourg. Mit der neuen Kre-
ditlinie erreicht der Weltmarkt-
führer in der Spezialchemie
günstigere Konditionen bei Kos-
ten und Vertragsgestaltung.

White & Case baut
Corporate-Praxis aus
Die Anwaltssozietät White &
Case erweitert ihre Corporate-
Praxis in Frankfurt um ein IT-
und Outsourcing-Team um Jost
Kotthoff. Kotthoff wechselt von
Shearman & Sterling zurück zu
White & Case. Er ist Experte für
IT- und Outsourcing-Transaktio-
nen mit Schwerpunkt auf dem
Finanzdienstleistungssektor.
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eveDÜSSELDORF. Für die gerichtli-
che Überprüfung von öffentlichen
Auftragsvergaben, für die das verga-
berechtliche Nachprüfungsverfah-
rennicht zulässig ist, gilt derVerwal-
tungsrechtsweg. Das hat das Ober-
verwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz entschieden.DieFolgeder Ent-
scheidung dürfte eineVerbesserung
des Bieterrechtschutzes sein. Bisher
war dieser für unterlegene Bieter
bei Auftragsvergaben unterhalb der
Schwellenwerte von 5 Millionen
Euro bei Bauaufträgen und 200 000
Eurobei Liefer- undDienstleistungs-
verträgen eingeschränkt. Das verga-
berechtliche Nachprüfungsverfah-
ren im Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) gilt nur für
Vergaben oberhalb der Schwellen-
werte. „Im Ergebnis könnte der Be-
schluss des OVG Rheinland-Pfalz
bedeuten, dass Vergabeverfahren
für Aufträge unterhalb der Schwel-
lenwerte in Zukunft ähnlich detail-
liert überprüft werdenwie Vergabe-
verfahren für Aufträge oberhalb da-
von“, sagt Clemens Antweiler,
Rechtsanwalt bei Rotthege, Wasser-
mann & Partner. Unterschied: Statt
der Vergabekammern und Oberlan-
desgerichte wären Verwaltungs-
und Oberverwaltungsgerichte zu-
ständig.
Im Urteilsfall ging es um die Be-

schaffung von Lenkwaffen für die
Bundesmarine. Weil der entspre-
chende Teil des GWB für Rüstungs-
aufträge nicht gilt, hatte das Bundes-
amt für Wehrtechnik und Beschaf-
fungkein förmlichesVergabeverfah-
rendurchgeführt.Weil aus demglei-
chen Grund das vergaberechtliche
Nachprüfungsverfahrennicht zuläs-
sigwar, klagte einBieter deshalb vor
dem Verwaltungsgericht. Das
OVG stellte fest, dass der Verwal-
tungsrechtsweg zulässig sei. DieVer-
waltungsvorschrift VOL/A entfalte
über den allgemeinen Gleichheits-
satz nach Artikel 3 Grundgesetz
Rechtswirkung nach außen und ge-
währedem interessiertenBieter sub-
jektive Rechte.

Für den Scheidungsfall
die Firma ausklammern

Aktenzeichen
OLG Frankfurt/M.: 2 U 99/04

Aktenzeichen
EuGH: C-229/04

Aktenzeichen
OVG Rheinland-Pfalz: 7 B 10356/05

Aktenzeichen
FG Köln: 9 K 5053/98
BFH: II R 29/02
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Schaukeln kann sehr entspannend sein. Zwischen verschiedenen Güterständen zu pendeln, bringt sogar Geld.

AUS UNSEREN
KREISEN Mehr Schutz

für Bieter im
Vergaberecht

Kostbare Freibeträge
sollte man sich aufsparen
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